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	Übersicht: Qualitätsmanagement und Hygiene

	Qualitätsaspekt: Internes Qualitätsmanagement und Behebung von Qualitätsdefiziten 

	Qualitätsaussage: Der ambulante Pflegedienst verfügt über ein systematisches Qualitätsmanagement und arbeitet eigenverantwortlich an der Behebung von Qualitätsdefiziten, die im Rahmen der internen Qualitätssicherung oder einer externen Qualitätsprüfung identifiziert worden sind. Er wendet im Rahmen seines internen Qualitätsmanagements geeignete Methoden und Verfahren an. 
Zunächst werden die Prüfer in diesem Qualitätsbereich erheben, ob Sie geeignete Maßnahmen durchführen, um Qualitätsprobleme in der laufenden Versorgung entdecken zu können. Das können Sie beispielsweise in Fallbesprechungen, Pflegevisiten, internen Audits oder durch Nutzung von Kennzahlen erledigen. Hier kommt es weniger auf Konzepte oder Verfahrensanweisungen an, sondern vielmehr darauf, dass die Prüfer sehen können, dass und wie Sie sicherstellen, dass Probleme schnell erkannt werden. 
Weiter wird festgestellt, ob Sie Instrumente wie Expertenstandards, Leitlinien oder anderes bei der Behebung von Qualitätsdefiziten nutzen. Im Rahmen des Fachgesprächs wird festgestellt, ob und in welcher Form entsprechende Instrumente in Ihrem Pflegedienst angewandt werden. Wesentliches Instrument ist hier die Pflegedokumentation, aber auch das Fachwissen Ihrer Mitarbeiter muss profund sein. 
Natürlich werden die Prüfer auch darauf achten, ob Sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um identifizierte Qualitätsprobleme zu beheben. Die QPR erläutert hierzu, dass die Prüfer im Fall vorhandener Qualitätsprobleme beurteilen sollen, ob Sie Maßnahmen im Rahmen des internen Qualitätsmanagements, wie z. B. Fortbildungen, Fallbesprechungen, interne Audits, Qualitätszirkel durchführen, um die Qualitätsprobleme zu beheben. Unabdingbar gehört hierzu auch, dass Sie systematisch überprüfen, welche Wirkungen Ihre Maßnahmen zur Verbesserung von Qualität bzw. Maßnahmen von Qualitätsdefiziten erzielt haben. 
Unbedingt beachten: Die MD-Prüfer werden im Gespräch mit Ihren Mitarbeitern beurteilen, ob und in welcher Form diese Maßnahmen in Verfahren zur Identifizierung und Behebung von Qualitätsproblemen einbezogen sind, z. B. durch Hinweise zur Dokumentation von Qualitätsproblemen, Beteiligung an Fortbildungsveranstaltungen oder Pflegevisiten.

	Qualitätsaspekt: Hygiene 

	Qualitätsaussage: Der ambulante Pflegedienst berücksichtigt grundlegende hygienische Anforderungen in der Pflege. Dazu wird im Rahmen des Hygienemanagements ein für den ambulanten Pflegedienst spezifischer Hygieneplan als verbindliches Instrument zur Einhaltung der Infektionshygiene erstellt und regelmäßig aktualisiert 
Wie auch bisher wird im Rahmen einer Qualitätsprüfung festgestellt, ob Sie ein angemessenes Hygienemanagement haben, mit dem sichergestellt ist, dass innerbetriebliche Verfahrensweisen in Bezug auf grundlegende hygienische Anforderungen geplant, eingehalten und umgesetzt werden, z. B. Verfahrensanweisungen, die sowohl die notwendige Basishygiene als auch die aufgrund einer individuellen Risikobewertung notwendigen Hygienemaßnahmen berücksichtigen. Wichtig ist hierbei, dass Ihre bestehenden Verfahrensregelungen Ihren Mitarbeitern bekannt sind und von ihnen angewandt werden. Ebenso sollte sichergestellt sein, dass Ihre Verfahrensweisen den gesetzlichen Anforderungen und fachlichen Empfehlungen der Kommission für Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliederungshilfe (KRINKO) beim Robert Koch-Institut entsprechen. Auch das ist nicht neu. Weiterhin werden die MD-Prüfer erheben, ob die notwendigen Hilfsmittel zur Umsetzung der hygienischen Anforderungen, z. B. Desinfektionsmittel, Handschuhe und Schutzkleidung, zur Verfügung stehen. 
Nicht vergessen: Überprüfen Sie regelmäßig die Durchführung Ihrer innerbetrieblichen Verfahrensweisen. 

	Qualitätsaspekt: Qualifikation der und Aufgabenwahrnehmung durch die Verantwortliche Pflegefachperson 

	Qualitätsaussage: Die Einrichtung hält qualifizierte Leitungskräfte vor. Die Verantwortliche Pflegefachperson nimmt ihre Aufgaben zur Gewährleistung von Fachlichkeit und einer angemessenen Dienstorganisation wahr. Die Qualifikation der Leitungskräfte berücksichtigt etwaige fachliche Spezialisierungen und damit einhergehende besondere vertragliche Anforderungen. 
Auch in diesem Qualitätsaspekt erwartet Sie nicht viel Neues, d. h., die MD-Prüfer werden Folgendes feststellen: 
1. Die Verantwortliche Pflegefachperson, ihre Stellvertretung und ggf. die als Fachbereichsleitung benannte Pflegefachperson (z. B. im Rahmen von AKI oder psych. HKP) verfügen über die notwendige Qualifikation und Erfahrung. 
2. Die Verantwortliche Pflegefachperson und ihre Stellvertretung stehen in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. 
3. Die Verantwortliche Pflegefachperson hat genügend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben, d. h., die MD-Prüfer werden vor dem Hintergrund der Größe Ihres ambulanten Pflegedienstes (Anzahl der versorgten Personen, Anzahl der Beschäftigten und Einzugsgebiet) beurteilen, ob die zeitlichen Ressourcen der Pflegedienstleitung ausreichen, um den in den Maßstäben und Grundsätzen beschriebenen Aufgaben nachzukommen. Da keine festgeschriebenen Größenordnungen existieren, werden die MD-Prüfer diese Frage auf Basis des Fachgesprächs mit Ihren Mitarbeitern sowie von Unterlagen zur Organisation Ihres ambulanten Pflegedienstes beurteilen. 
4. Die Verantwortliche Pflegefachperson sorgt für eine fachgerechte Planung, Durchführung und Evaluation der Pflegeprozesse. Gemeint ist, dass eine systematische Herangehensweise an die Pflegeprozessgestaltung erkennbar ist, z. B. durch Beobachtung der MD-Prüfer während der personenbezogenen Prüfung. 
5. Die Verantwortliche Pflegefachperson sorgt für die Ausrichtung der Dienstplanung am Pflegebedarf und an den Qualifikationsanforderungen Ihrer jeweiligen Pflegekunden. Zur Beurteilung dieser Frage können die MD-Prüfer Ihre Beobachtungen während der personenbezogenen Prüfung hinzuziehen. 
Wesentliche Grundlage für die Beurteilung dieser Aspekte sind die Vorgaben aus den Maßstäben und Grundsätzen für die Qualität und Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der jeweils geltenden Fassung oder, sofern zutreffend, die Vorgaben aus den Rahmenempfehlungen nach § 132a Abs. 1 SGB V zur Versorgung mit häuslicher Krankenpflege oder im Fall der außerklinischen Intensivpflege nach den Rahmenempfehlungen nach § 132l Abs. 1 SGB V zur Versorgung mit außerklinischer Intensivpflege.



